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GeschGehG Geschäftsgeheimnisschutzgesetz

Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen

(Geschäftsgeheimnisschutzgesetz – GeschGehG)

Vom 18. April 2019

(BGBl. I S. 466)
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Geschäftsgeheimnisschutzgesetz §§ 1, 2, 3 GeschGehG

Abschnitt 1

Allgemeines

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz dient dem Schutz von Ge-
schäftsgeheimnissen vor unerlaubter Erlan-
gung, Nutzung und Offenlegung.

(2) Öffentlich-rechtliche Vorschriften zur Ge-
heimhaltung, Erlangung, Nutzung oder Offenle-
gung von Geschäftsgeheimnissen gehen vor.

(3) Es bleiben unberührt:

1. der berufs- und strafrechtliche Schutz von
Geschäftsgeheimnissen, deren unbefugte
Offenbarung von § 203 des Strafgesetzbu-
ches erfasst wird,

2. die Ausübung des Rechts der freien Mei-
nungsäußerung und der Informationsfrei-
heit nach der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union (ABl. C 202 vom
7.6.2016, S. 389), einschließlich der Ach-
tung der Freiheit und der Pluralität der Me-
dien,

3. die Autonomie der Sozialpartner und ihr
Recht, Kollektivverträge nach den beste-
henden europäischen und nationalen Vor-
schriften abzuschließen,

4. die Rechte und Pflichten aus dem Arbeits-
verhältnis und die Rechte der Arbeitneh-
mervertretungen.

§ 2 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes ist

1. Geschäftsgeheimnis

eine Information

a) die weder insgesamt noch in der ge-
nauen Anordnung und Zusammenset-
zung ihrer Bestandteile den Personen
in den Kreisen, die üblicherweise mit
dieser Art von Informationen umgehen,
allgemein bekannt oder ohne Weiteres

zugänglich ist und daher von wirt-
schaftlichem Wert ist und 

b) die Gegenstand von den Umständen
nach angemessenen Geheimhaltungs-
maßnahmen durch ihren rechtmäßigen
Inhaber ist und

c) bei der ein berechtigtes Interesse an
der Geheimhaltung besteht;

2. Inhaber eines Geschäftsgeheimnisses

jede natürliche oder juristische Person, die
die rechtmäßige Kontrolle über ein Ge-
schäftsgeheimnis hat;

3. Rechtsverletzer

jede natürliche oder juristische Person, die
entgegen § 4 ein Geschäftsgeheimnis
rechtswidrig erlangt, nutzt oder offenlegt;
Rechtsverletzer ist nicht, wer sich auf eine
Ausnahme nach § 5 berufen kann;

4. rechtsverletzendes Produkt

ein Produkt, dessen Konzeption, Merkma-
le, Funktionsweise, Herstellungsprozess
oder Marketing in erheblichem Umfang auf
einem rechtswidrig erlangten, genutzten
oder offengelegten Geschäftsgeheimnis
beruht.

§ 3 Erlaubte Handlungen

(1) Ein Geschäftsgeheimnis darf insbesonde-
re erlangt werden durch

1. eine eigenständige Entdeckung oder
Schöpfung;

2. ein Beobachten, Untersuchen, Rückbauen
oder Testen eines Produkts oder Gegen-
stands, das oder der

a) öffentlich verfügbar gemacht wurde
oder

b) sich im rechtmäßigen Besitz des Beob-
achtenden, Untersuchenden, Rückbau-
enden oder Testenden befindet und
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§§ 3, 4, 5, 6 GeschGehG Geschäftsgeheimnisschutzgesetz

dieser keiner Pflicht zur Beschränkung
der Erlangung des Geschäftsgeheim-
nisses unterliegt;

3. ein Ausüben von Informations- und An-
hörungsrechten der Arbeitnehmer oder Mit-
wirkungs- und Mitbestimmungsrechte der
Arbeitnehmervertretung.

(2) Ein Geschäftsgeheimnis darf erlangt, ge-
nutzt oder offengelegt werden, wenn dies durch
Gesetz, aufgrund eines Gesetzes oder durch
Rechtsgeschäft gestattet ist.

§ 4 Handlungsverbote

(1) Ein Geschäftsgeheimnis darf nicht erlangt
werden durch

1. unbefugten Zugang zu, unbefugte Aneig-
nung oder unbefugtes Kopieren von Doku-
menten, Gegenständen, Materialien, Stof-
fen oder elektronischen Dateien, die der
rechtmäßigen Kontrolle des Inhabers des
Geschäftsgeheimnisses unterliegen und
die das Geschäftsgeheimnis enthalten oder
aus denen sich das Geschäftsgeheimnis
ableiten lässt, oder

2. jedes sonstige Verhalten, das unter den je-
weiligen Umständen nicht dem Grundsatz
von Treu und Glauben unter Berücksichti-
gung der anständigen Marktgepflogenheit
entspricht.

(2) Ein Geschäftsgeheimnis darf nicht nutzen
oder offenlegen, wer

1. das Geschäftsgeheimnis durch eine eigene
Handlung nach Absatz 1

a) Nummer 1 oder

b) Nummer 2

erlangt hat,

2. gegen eine Verpflichtung zur Beschränkung
der Nutzung des Geschäftsgeheimnisses
verstößt oder

3. gegen eine Verpflichtung verstößt, das Ge-
schäftsgeheimnis nicht offenzulegen.

(3) Ein Geschäftsgeheimnis darf nicht erlan-
gen, nutzen oder offenlegen, wer das Ge-
schäftsgeheimnis über eine andere Person er-
langt hat und zum Zeitpunkt der Erlangung, Nut-
zung oder Offenlegung weiß oder wissen müs-
ste, dass diese das Geschäftsgeheimnis
entgegen Absatz 2 genutzt oder offengelegt hat.
Das gilt insbesondere, wenn die Nutzung in der
Herstellung, dem Anbieten, dem Inverkehrbrin-
gen oder der Einfuhr, der Ausfuhr oder der La-
gerung für diese Zwecke von rechtsverletzen-
den Produkten besteht.

§ 5 Ausnahmen

Die Erlangung, die Nutzung oder die Offenle-
gung eines Geschäftsgeheimnisses fällt nicht
unter die Verbote des § 4, wenn dies zum
Schutz eines berechtigten Interesses erfolgt,
insbesondere

1. zur Ausübung des Rechts der freien Mei-
nungsäußerung und der Informationsfrei-
heit, einschließlich der Achtung der Freiheit
und der Pluralität der Medien;

2. zur Aufdeckung einer rechtswidrigen Hand-
lung oder eines beruflichen oder sonstigen
Fehlverhaltens, wenn die Erlangung, Nut-
zung oder Offenlegung geeignet ist, das all-
gemeine öffentliche Interesse zu schützen;

3. im Rahmen der Offenlegung durch Arbeit-
nehmer gegenüber der Arbeitnehmerver-
tretung, wenn dies erforderlich ist, damit
die Arbeitnehmervertretung ihre Aufgaben
erfüllen kann.

Abschnitt 2

Ansprüche bei Rechtsverletzungen

§ 6 Beseitigung und Unterlassung

Der Inhaber des Geschäftsgeheimnisses kann
den Rechtsverletzer auf Beseitigung der Beein-
trächtigung und bei Wiederholungsgefahr auch
auf Unterlassung in Anspruch nehmen. Der An-
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Geschäftsgeheimnisschutzgesetz §§ 6, 7, 8, 9, 10 GeschGehG

spruch auf Unterlassung besteht auch dann,
wenn eine Rechtsverletzung erstmalig droht.

§ 7 Vernichtung; Herausgabe; Rückruf; Ent-

fernung und Rücknahme vom Markt 

Der Inhaber des Geschäftsgeheimnisses kann
den Rechtsverletzer auch in Anspruch nehmen
auf 

1. Vernichtung oder Herausgabe der im Besitz
oder Eigentum des Rechtsverletzers ste-
henden Dokumente, Gegenstände, Mate-
rialien, Stoffe oder elektronischen Dateien,
die das Geschäftsgeheimnis enthalten oder
verkörpern,

2. Rückruf des rechtsverletzenden Produkts,

3. dauerhafte Entfernung der rechtsverletzen-
den Produkte aus den Vertriebswegen,

4. Vernichtung der rechtsverletzenden Pro-
dukte oder

5. Rücknahme der rechtsverletzenden Pro-
dukte vom Markt, wenn der Schutz des Ge-
schäftsgeheimnisses hierdurch nicht be-
einträchtigt wird.

§ 8 Auskunft über rechtsverletzende Produk-

te; Schadensersatz bei Verletzung der Aus-

kunftspflicht

(1) Der Inhaber des Geschäftsgeheimnisses
kann vom Rechtsverletzer Auskunft über Fol-
gendes verlangen:

1. Name und Anschrift der Hersteller, Liefe-
ranten und anderer Vorbesitzer der rechts-
verletzenden Produkte sowie der gewerbli-
chen Abnehmer und Verkaufsstellen, für
die sie bestimmt waren,

2. die Menge der hergestellten, bestellten,
ausgelieferten oder erhaltenen rechtsver-
letzenden Produkte sowie über die Kauf-
preise,

3. diejenigen im Besitz oder Eigentum des
Rechtsverletzers stehenden Dokumente,
Gegenstände, Materialien, Stoffe oder elek-

tronischen Dateien, die das Geschäftsge-
heimnis enthalten oder verkörpern, und

4. die Person, von der sie das Geschäftsge-
heimnis erlangt haben und der gegenüber
sie es offenbart haben.

(2) Erteilt der Rechtsverletzer vorsätzlich oder
grob fahrlässig die Auskunft nicht, verspätet,
falsch oder unvollständig, ist er dem Inhaber
des Geschäftsgeheimnisses zum Ersatz des
daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

§ 9 Anspruchsausschluss bei Unverhältnis-

mäßigkeit

Die Ansprüche nach den §§ 6 bis 8 Absatz 1
sind ausgeschlossen, wenn die Erfüllung im Ein-
zelfall unverhältnismäßig wäre, unter Berück-
sichtigung insbesondere

1. des Wertes oder eines anderen spezifi-
schen Merkmals des Geschäftsgeheimnis-
ses,

2. der getroffenen Geheimhaltungsmaßnah-
men,

3. des Verhaltens des Rechtsverletzers bei Er-
langung, Nutzung oder Offenlegung des Ge-
schäftsgeheimnisses,

4. der Folgen der rechtswidrigen Nutzung oder
Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses,

5. der berechtigten Interessen des Inhabers
des Geschäftsgeheimnisses und des
Rechtsverletzers sowie der Auswirkungen,
die die Erfüllung der Ansprüche für beide
haben könnte,

6. der berechtigten Interessen Dritter oder

7. des öffentlichen Interesses.

§ 10 Haftung des Rechtsverletzers

(1) Ein Rechtsverletzer, der vorsätzlich oder
fahrlässig handelt, ist dem Inhaber des Ge-
schäftsgeheimnisses zum Ersatz des daraus
entstehenden Schadens verpflichtet. § 619a
des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt unberührt.
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Bestelloptionen

Aushangpflichtige Gesetze und 
weitere wichtige Vorschriften

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Web: shop.forum-verlag.com

WISSEN, DAS ANKOMMT.

Sie haben Fragen zum Produkt oder benötigen Unterstützung bei der
Bestellung? Unser Kundenservice ist für Sie da:

Jetzt bestellen

08233 / 381-123 (Mo - Do 7:30 - 17:00 Uhr, Fr 7:30 - 15:00 Uhr)
service@forum-verlag.com

Oder bestellen Sie bequem über unseren Online-Shop:

mailto:service@forum-verlag.com
http://shop.forum-verlag.com/
https://shop.forum-verlag.com/p/aushangpflichtige-gesetze-und-weitere-wichtige-vorschriften/SW13029
mailto:service@forum-verlag.com
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